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Teil A:  Städtebauliche Begründung

1.0 Planungserfordernis

Durch die Stadt Pattensen wurde 2009 der Bebauungsplan Nr. 408 "Vor dem Dammfeld" aufge-
stellt, um in der Ortschaft Hüpede ein kleineres Wohngebiet auszuweisen. Diese Planung erfolgte
gleichzeitig mit der 1. Änderung des B-Planes Nr. 406 "Hohes Holzfeld", durch den für den örtlichen
Sportverein sowie für die benachbarte Schule eine Sportplatzfläche und ein öffentliches Kleinspiel-
feld ermöglicht wurde. Weiterhin wurde im Zusammenhang mit dem Baugebiet ein Spielplatz ausge-
wiesen, in Nachbarschaft zum anliegenden Kindergarten. Insgesamt ist ein abgestimmtes Vorhaben
zur moderaten Entwicklung des Dorfes Hüpede zur Umsetzung gebracht worden, was ein besonders
für junge Familien geeignetes Angebot darstellt und zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur beige-
tragen hat.

Das Wohngebiet des Bebauungsplanes Nr. 408 schließt unmittelbar südlich an das bestehende
Wohngebiet "Hohes Holzfeld" an, das 1995 gemeinsam mit einer Örtlichen Bauvorschrift über Ge-
staltung ausgewiesen wurde. Im Bebauungsplan Nr. 408 "Vor dem Dammfeld" waren 2009 die Inhal-
te der Örtlichen Bauvorschrift des Bebauungsplanes Nr. 406 übernommen worden, weil vergleichba-
re städtebauliche Bedingungen vorliegen. Einerseits ist eine Angliederung an das bestehende, ge-
wachsene Ortsbild zu leisten, das überwiegend durch ländlich geprägte Bausubstanz charakterisiert
ist; andererseits ist ein stimmiger Ortsrand auszubilden, um eine Einbindung in den Landschafts-
raum und zum unmittelbar anschließenden Landschaftsschutzgebiet zu erreichen.
Zielsetzung ist, dass in einem Farbspektrum von Rot, Rotbraun bis Braun Anschluss an die typi-
scherweise rötlichen Tondachziegel der dörflichen Dachlandschaft gefunden wird, und ein harmoni-
scher Übergang zwischen neuer und alter Bebauung erreicht wird.

Mittlerweile ist im Zuge der Umsetzung deutlich geworden, dass die Formulierung der Örtlichen Bau-
vorschrift, gerade in Bezug auf eine Eindeutigkeit im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens, klarer gefasst werden muss.
Bislang wurde in der Festlegung des Farbspektrums der Dachdeckung Bezug genommen auf das
RAL 840 HR Farbsystem, um einen möglichst objektiven Vergleichsrahmen zur Farbauswahl bereit-
zustellen. Jedoch zeigt die RAL-Farbkarte 840 mit dem Zusatz "HR" nur halbmatte ("semi-matte")
Oberflächen. Das führte dazu, dass grundsätzlich keine Oberflächen mit z.B. vollständig matten
oder auch nur leicht glänzenden Oberflächen zugelassen wurden, sondern nur solche, die exakt dem
Oberflächenglanzgrad der RAL-Karte 840 HR entsprachen. Zukünftig soll zum Glanzgrad keine Fest-
legung erfolgen, um auch andere Glanzgrade, wie z.B. den eines leicht glänzenden, engobierten
Dachsteines, zu ermöglichen. Es wird zukünftig allgemeiner Bezug genommen auf die "RAL-CLAS-
SIC"-Farbsammlung, die sowohl glänzende als auch matte Farbtöne umfasst.

Die angegebenen Farben sind als eine Rahmensetzung gemeint, mit der ein Farbspektrum charakte-
risiert werden soll. Zukünftig wird nun der Zusatz aufgenommen werden, das auch Zwischentöne zu
den genannten Referenzfarben zulässig sind.

Zur weiteren, deutlicheren Klarstellung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Farbtöne aus
den Farbreihen Schwarz, Anthrazit, Blau, Grün und Gelb nicht zulässig sind, weil sie nicht dem dörf-
lich geprägten Umfeld entsprechen.

Die Stadt Pattensen sieht das Erfordernis, zur Klarstellung den Bebauungsplan Nr. 408 in Bezug auf
die Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung innerhalb des § 3 Abs. 3  zu ändern. 
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Innerhalb der Ausschussberatungen der Stadt Pattensen wurden Ergänzungen zur örtlichen Bauvor-
schrift gemacht, die im Rahmen einer 2. öffentlichen Auslegung aufgenommen werden sollen.

2.0 Planverfahren

Das Planverfahren kann als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches durchgeführt
werden, weil die Grundzüge der Planung nicht berührt werden; es erfolgt lediglich eine begriffliche
Klarstellung der weiterhin bestehenden Planungsabsichten.
Dementsprechend kann von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 des Baugesetzbuches abgesehen werden.

Als weitere Voraussetzung wird eingehalten, dass diese Änderung kein Vorhaben beinhaltet, das zu
einer Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtet und auch keine Anhaltspunkte
hat, die die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b des Baugesetzbuches (BauGB) genannten Schutzgüter beeinträch-
tigen könnten.
Paragraph 1 Abs. 6 Nr. 7 b (BauGB) führt die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landespflege, insbesondere die Erhaltungsgebiete und den Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes an.

Für gemäß § 13 BauGB durchgeführte vereinfachte Änderungen besteht keine Verpflichtung zur Um-
weltprüfung.

Der Beteiligungsschritt der öffentlichen Auslegung wurde im November / Dezember 2014 durchge-
führt. Danach wurde darauf hingewiesen, dass vorab in der gemeindlichen Beratung gegebene Anre-
gungen nicht in die textliche Fassung der örtlichen Bauvorschrift eingegangen sind. Der Beteili-
gungsschritt der öffentlichen Auslegung wurde deshalb wiederholt, um diese kleineren begrifflichen
Anpassungen in die örtliche Bauvorschrift aufzunehmen. Es erfolgte wegen der Geringfügigkeit der
Änderungen lediglich eine eingeschränkte Beteiligung im zeitlich verkürzten Verfahren gemäß § 4a
Abs. 3 BauGB.

3.0 Geltungsbereich der 1. Änderung

Die 1. Änderung betrifft lediglich den § 3 Ziffer 3 der örtlichen Bauvorschrift. Da sich die örtliche
Bauvorschrift auf das gesamte Plangebiet bezieht, ist das Plangebiet Teil des Änderungsbereiches.
Im Verfahren kann nur zu den im § 3 Ziffer 3 erfolgten Änderungen der Örtlichen Bauvorschrift Stel-
lung genommen werden, wie im Plan durch den Geltungsbereich und textlichen. Schwarzdruck
kennzeichnet.

4.0 Inhalt der 1. Änderung

Die allgemeinen Zielsetzungen der örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung bleiben weiterhin gültig,
wie in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 408 bzw. in der Begründung zur Örtlichen Bauvor-
schrift über Gestaltung dargestellt (seit dem 17.09.2009 rechtsverbindlich):
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"Eine örtliche Bauvorschrift wurde für diesen Bebauungsplan notwendig, da bereits für den bestehen-
den Bebauungsplan Nr. 460 "Hohes Holzfeld" eine örtliche Bauvorschrift vorliegt. Es sollen Grundzü-
ge für die Bebauung festgelegt werden, die eine übergreifende Gestaltung beider Gebiete gewährleis-
tet, da vergleichbare Lagebedingungen in enger räumlicher Nachbarschaft bestehen.

Die Nähe zum Landschaftsschutzgebiet ist zu berücksichtigen. Die Zielsetzung der Örtlichen Bauvor-
schrift des Bebauungsplanes Nr. 406 "Hohes Holzfeld", die "Gebäude dem historisch gewachsenen,
dörflich geprägten Ortskern von Hüpede anzupassen und die Gestaltung des Ortsrandes aufzubes-
sern" soll weiterverfolgt werden.

Die Bebauung soll innerhalb eines bestimmten Rahmens eine Abgestimmtheit erreichen, die eine
gestalterische Verträglichkeit der Gebäude untereinander im Gebiet selbst und der Baugebiete in ih-
rer Gesamtheit mit dem anschließenden Dorf und dem umgebenden Landschaftsraum ermöglicht.

Da Hüpede ein ländlich geprägter Ort ist, sollen charakteristische Gestaltungselemente des dörfli-
chen Umfeldes aufgenommen werden und innerhalb des Neubaugebietes umgesetzt werden. Gerade
im Kontrast zu städtischen Baugebieten wird erwartet, dass Bauwillige, die im ländlichen Raum sich
niederlassen, auch ein entsprechendes Umfeld vorfinden und mittragen wollen.

Gleichzeitig ist die Stadt Pattensen bestrebt, die dörfliche Ausprägung ihrer ländlich geprägten Ort-
schaften, innerhalb einer zukunftsorientierten Entwicklung, weitgehend zu erhalten und zu sichern.
Dies kann nur durch eine Formulierung von Gestaltungszielen und darauf abgestimmte Regelungen
erfolgen, wie sie die Örtliche Bauvorschrift ermöglicht."

Der Paragraph 3 Ziffer 3 der örtlichen Bauvorschrift wird geändert. Er trifft Aussagen zur Materialität
und Farbgebung der Dacheindeckung mit Dachziegeln bzw. -steinen.
Der Paragraph wird um folgende Punkte ergänzt: 
- zukünftig wird auf die RAL CLASSIC-Farbsammlung Bezug genommen, die matte bis glänzende

Oberflächen beinhaltet
- zu den aufgeführten Farbtönen sind die Zwischentöne zulässig; das Farbspektrum nach RAL wird

aufgeweitet im Bereich Rot, Rotbraun bis Braun.

Das Leitbild für die Farbfestsetzung stellt das Farbspektrum von naturroten Tondachsteinen dar, wie
sie üblicherweise traditionell im ländlichen Hausbau dieser Region eingesetzt worden sind. Das
Farbspektrum der angegebenen RAL-Töne zeigt den Farbrahmen des roten Naturwerkstoffes auf; es
wird berücksichtigt, dass dieser farblich variieren kann. Eine völlig gleichmäßige Farbgebung ist bei
diesem mineralischen Werkstoff nicht möglich und wird auch nicht durch die ÖBV angestrebt. Des-
halb ist auch nicht eine Identität der Dachziegelfarbe mit der RAL-Farbe gemeint, sondern es soll
auf die Vielfalt innerhalb des Rotspektrums Bezug genommen werden: durch den Hinweis, dass Zwi-
schentöne zulässig sind, wird herausgestellt, dass alle möglichen Mischfarben innerhalb dieses
Spektrums gestattet sind.

Das Farbspektrum umfasst: 2001 Rotorange, 2002 Blutorange, 2004 Reinorange, 3000 Feuerrot,
3001 Signalrot, 3002 Karminrot, 3003 Rubinrot, 3004 Purpurrot, 3005 Weinrot, 3007 Schwarz-
rot, 3009 Oxidrot, 3011 Braunrot, 3013 Tomatenrot, 3016 Korallenrot, 3028 Reinrot, 3031 Orient-
rot, 3032 Perlrubinrot, 8003 Lehmbraun, 8004 Kupferbraun, 8007 Rehbraun, 8008 Olivbraun,
8011 Nussbraun, 8012 Rotbraun, 8014 Sepiabraun, 8015 Kastanienbraun, 8016 Mahagonibraun,
8017 Schokoladenbraun, 8024 Beigebraun, 8025 Blassbraun, 8028 Terrabraun, 8029 Perlkupfer.
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Ergänzend wird aufgeführt:
- Farbtöne aus den Farbreihen Schwarz, Anthrazit, Blau, Grün und Gelb sind nicht zulässig
Diese Festlegung wird zur Klarstellung eingefügt, um einer zu weitgehenden Auslegung des Begrif-
fes der Zwischentöne vorzubeugen.  Sehr dunkle rötliche Schwarz- und rötliche Grautöne sollen ein-
deutig ausgeschlossen werden, ebenso wie rötliche Blau- und Violetttöne. Gelbtöne sind in Abgren-
zung zum Naturorange nicht zulässig und ortsuntypische Grüntöne, als Komplementärfarbe zum
Rot, werden ebenfalls ausgeschlossen, um eine geschlossen wirkende Dachlandschaft zu gewährleis-
ten. Die Übereinstimmung der gewählten Materialfarbe mit dem festgelegten Farbspektrum ist
durch den Hersteller nachzuweisen und dokumentiert vorzulegen, damit eine Nachvollziehbarkeit
der Farbentscheidung möglich ist.    

Der § 3 Ziffer 3 der Örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung wird zukünftig wie folgt gefasst:

"Als Dachdeckung der in Ziffer 1 genannten baulichen Anlagen sind nur Dachziegel und Dachsteine
in dem Farbspektrum Rot, Rotbraun bis Braun im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Farbnum-
mern aus der RAL CLASSIC Farbsammlung zulässig. Zwischentöne sind zulässig.
Ausgeschlossen sind Farbtöne aus den Farbreihen Schwarz, Anthrazit, Blau, Grün und Gelb.
Von diesen Festsetzungen sind ausgenommen Solaranlagen und sonstige Energiedachkonstruktio-
nen, sowie Dachflächenfenster, für die andere konstruktionsbedingte Materialien und Farben zuge-
lassen werden.

Farbspektrum RAL Classic: 2001, 2002, 2004, 3000 - 3007, 3009-3011, 3013, 3016, 3028,
3031, 3032, 8003-8017, 8024-8029

Die gewählte Farbe ist durch Herstellernachweis nachzuweisen und zu dokumentieren." 

Wie unter Pkt. A.2 bereits ausgeführt, konnte innerhalb des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 408 nur zu dieser Festlegung Stellung genommen werden.

5.0 Flächengröße des Änderungsbereiches

Der Bereich der Änderung, in dem die Bestimmungen der örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung
angepasst werden, beträgt ca. 2,5 ha. 
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Teil B: Abwägungen

B.1 Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der 1. öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der 1. öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der
zeitgleichen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB abgegeben worden sind, hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 15.12.2015 be-
raten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-
gung, wie sie der Verwaltungsausschuss beschlossen hat.
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B.2 Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der 2. öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der 2. öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB und der
zeitgleichen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB
abgegeben worden sind, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 25.02.2016 beraten und die Ab-
wägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-
gung, wie sie der Rat der Stadt beschlossen hat.
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2014 die Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung beschlossen. Der Aufstel-
lungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.11.2014 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung wurde aus-
gearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber
Spinozastraße 1
30625 Hannover

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2014 dem Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung einschließlich der Begründung
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 21.11.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestal-
tung einschließlich der Begründung haben vom 26.11.2014 bis einschließlich 29.12.2014 gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

2. Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 dem überarbeiteten Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung einschließlich
der Begründung zugestimmt und die 2. öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 2. öffentlichen Auslegung wurden am 30.12.2015 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestal-
tung einschließlich der Begründung haben vom 06.01.2016 bis einschließlich 20.01.2016 gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 den Bebauungsplan Nr. 408, 1. v. Änderung
mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung, nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2
BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB  sowie die Begründung beschlossen.
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Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über
Gestaltung wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 07.04.2016 im Amtsblatt für die Region Hannover
Nr. 13 bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 408, 1. v. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung ist damit am
07.04.2016 rechtsverbindlich geworden.

Pattensen, den 05.04.2016

Siegel

gez. Schumann
Bürgermeisterin

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von 1 Jahr nach Inkrafttreten der 1. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplans Nr.
408 mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung sind die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans, eine Verletzung von Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie Mängel der Abwägung nicht
geltend gemacht worden.

Pattensen, den

Bürgermeisterin
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